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Beschlussvorlage 
 
Nr.:  088/2024 Fachdienst 30 
Status: öffentlich Bearbeiter: Oliver Maack 
 
 

Datum Beratungsfolge 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

 06.11.2024  Feuerwehrausschuss     

 27.11.2024  Samtgemeindeausschuss (nicht öffentl.)     

 
 
Sicherung der Zufahrt zum Feuerwehrhaus Fintel 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Feuerwehrausschuss empfiehlt dem Samtgemeindeausschuss zur Sicherung 
der Zufahrt des Feuerwehrhauses Fintel die Variante d).  
 
Sachverhalt: 
An der Grundschule in Fintel sind als Erweiterung zu den vorhandenen 
Unterrichtsräumen zusätzlich Container aufgestellt worden.  
Hierdurch wurden die verfügbaren Lehrerparkplätze an der Schule in geringem 
Umfang reduziert.  
Um den Lehrerinnen und Lehrern weiterhin (insbesondere für die Bauphase) 
ausreichend Parkplätze anbieten zu können, wurden, nach Rücksprache mit der 
Feuerwehr, vor der Zufahrt zum Feuerwehrhaus Parkplätze installiert und auch als 
solche ausgewiesen. Die Lehrerparkplätze befinden sich jetzt vor den beidseitigen 
Pollern. Das weitere Gelände ist entsprechend ausschließlich zur Nutzung durch die 
Feuerwehr gekennzeichnet. 
 
In letzter Zeit gab es allerdings leider Vorfälle, dass Sorgeberechtigte, die ihre Kinder 
zur Schule bringen bzw. sie wieder von der Schule abholen wollten, hierfür 
unberechtigterweise die nur für das Lehrpersonal ausgewiesenen Parkplätze 
nutzten.  
Zudem wurde die durch Zufahrtsverbot gekennzeichnete Zufahrt zum 
Feuerwehrhaus mehrfach unbefugt befahren, gehalten/geparkt und direkt vor dem 
Feuerwehrhaus gewendet. 
 
So kam es bereits zu Behinderungen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Fintel. Bei 
zwei Einsätzen sind Feuerwehrangehörige durch die ,,Elterntaxis‘‘ bzw. durch den 
Schulbus an einem zügigen Ausrücken gehindert worden, da die Ausfahrt aus dem 
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Feuerwehrhaus und das Verlassen des Feuerwehrgeländes mit den 
Einsatzfahrzeugen beeinträchtigt waren. Die Gefahrenabwehr wird durch dieses 
unverständliche Verhalten massiv gestört, ggf. auch verhindert. 
 
Entsprechend ist erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zufahrt zum 
Feuerwehrhaus nur den hierzu Berechtigten zu gewähren und sicherzustellen. 
 
Der Fachdienst 30 hat am 05.09.2024 mittags, 06.09.2024 morgens, 09.09.2024 
morgens und 02.10.2024 (letzter Tag vor den Herbstferien) Kontrollen durchgeführt. 
Hierbei wurden jeweils mehre Personen auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und bzgl. 
der notwendigen, korrekten Verhaltensweisen belehrt. Auch die Polizei hat eigene 
Kontrollen durchgeführt. Diese Präsenz hat bereits Wirkung gezeigt. Bei den beiden 
letzten Kontrollen mussten keine Personen mehr angesprochen werden. 
 
Um eine geregelte Zufahrtskontrolle zu ermöglichen, wurden zwei Angebote 
eingeholt sowie mögliche kostengünstigere Varianten kalkuliert, welche durch die 
Samtgemeinde selbst erbracht werden könnten.  
Zu den Varianten der Eigenleistung gehören Personalkosten sowie Beschaffung von 
zwei festen Pollern und einer Kette. 
 
 
Varianten: 
 
Variante a)    Schrankenanlage mit Kennzeichenerkennung Firma e.f.    Schleusner 

12.309,37 €  
Variante b)  Anlage mit versenkbaren Pollern ebenfalls mit Kennzeichenerkennung 

Firma Hörmann für 15.669,75 € 
Variante c)  Gespannte Kette zwischen zwei bereits stehenden Pollern ca. 500-

1.000 € 
Variante d)    Regelmäßige Kontrollen und ggf. Ansprachen durch das Ordnungsamt 

zu den bekannten „Stoßzeiten“. 
 
In den Angeboten sind KEINE Pauschalen für Wartung/Support eingerechnet. Bei 
Störungen der Kennzeichenerkennung muss durch eine Fernwartung oder auch 
durch Anfahrt von Technikern mit weiteren Kosten gerechnet werden.  
Bzgl. der Variante c) ist zu bedenken, dass es im Einsatzfalle zu Rückstau auf die 
Straße kommen könnte. Bei nächtlicher Nutzung der Sporthalle ist zudem zu 
bedenken, dass eine Kette unbeleuchtet eine Gefahrenquelle für Stürze darstellen 
kann.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Das Personal für Var. d) wird im FD 30 zu den „Stoßzeiten“ zur Verfügung gestellt.  
 
 
gez. Maier 
 
Anlagen: 

- Angebot 12-2556 BV- Pferdemarkt Fintel POLLERANLAGE 
- Mail_PDF Angebot_2240866 SCHRANKENANLAGE 
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